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Parlamentsdirektion 
Dr. Karl Renner Ring 3 
1017 Wien 
AT 

Wien, am 04.07.2014

Name/Durchwahl: 
Claudia Grösz/3415 
Geschäftszahl: 
BMFJ-510000/0100-BMFJ - PA/2014 
 

 
 
Betreff: Entwurf einer Novelle zum Gelegenheitsverkehrsgesetz - Begutachtung 
 
 
 
Zum Schreiben vom 21.5.2014 betreffend den Entwurf einer Novelle zum Gelegenheitsver-

kehrsgesetz wird seitens des BMFJ zum vorliegenden Gesetzesentwurf, vorbehaltlich des 

Initiativantrages 464/A vom 12.06.2014, der begrüßt wird, eine positive Stellungnahme ab-

gegeben: 

 

Zu Z 1 (§ 3 Abs. 1 Z 3) 

Das Bundesministerium für Familien und Jugend hat bereits aus gegebenem Anlass im Zu-

sammenhang mit ggst. Problematik im Vorfeld des Begutachtungsverfahrens im Interesse 

einer ordnungsgemäßen Abwicklung der Schülerbeförderung im Gelegenheitsverkehr und 

Vermeidung von Kapazitätsengpässen eine rasche Lösung angeregt. 

Die lange geübte Praxis Schülertransporte im Rahmen des Taxigewerbes durchzuführen, 

kann nunmehr mit der vorgesehenen Regelung unverändert fortgesetzt werden und wird 

seitens des Bundesministeriums für Familien und Jugend begrüßt. 

 

Zu Z 2 (§ 15 Abs. 9) 

Die beabsichtigte Verankerung einer Alkoholgrenze von 0,1 Promille für Lenker bei der Be-

förderung von Schülern/innen im Gelegenheitsverkehr wird vom Bundesministerium für Fa-

milien und Jugend im Sinne einer Erhöhung der Verkehrssicherheit der zu befördernden 

Schülern/innen befürwortet.  

 

Im Interesse einer ordnungsgemäßen Abwicklung der Schülerbeförderung im Gelegenheits-

verkehr ist ein Inkrafttreten der Novelle mit 01.September 2014 unumgänglich. 
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Die Beförderungsverträge mit den Gelegenheitsverkehrsunternehmen werden jeweils für ein 

Schuljahr abgeschlossen. Das Inkrafttreten der Novelle mitten im Schuljahr würde zu Prob-

lemen bei der Vollziehung führen. Die entsprechenden Daten müssen bereits vor Schulbe-

ginn mittels EDV-System verarbeitet werden, um eine reibungslose Beförderung der Schüler 

gewährleisten zu können. 

 

Mit besten Grüßen 

Für die Bundesministerin: 

DIETERSDORFER 

(elektronisch gefertigt) 
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